
thema

12 KRANICH 03/2013 – friedensbüro salzburg

Wunschkonzert Verfassung
Von Gisela Tonis

tiefgreifende Änderungen am Grundgesetz
verabschiedet, die unter anderem eine
Beschneidung der Befugnisse des verfas-
sungsgerichts beinhaltet. Dieses führt dazu,
dass die regierung künftig in die tätigkeit
der unabhängigen Justiz eingreifen kann.
Darüber hinaus darf das verfassungsgericht
vom Parlament beschlossene Änderungen
der verfassung nur noch in verfahrens-
rechtlicher hinsicht, nicht aber inhaltlich
prüfen. eine weitere Bestimmung sieht vor,
dass die Präsidentin des nationalen Justiz-
amtes ausgewählte Fälle bestimmten
Gerichten zuweisen kann. 

andere Bestimmungen erheben Gesetze in
den verfassungsrang, die zuvor vom ver-
fassungsgericht abgelehnt wurden. Darun-
ter fallen die willkürliche Zuteilung des Kir-
chenstatus durch die regierungsmehrheit
im Parlament und das verbot von wahl-
werbung im privaten Fernsehen sowie die
Strafbarkeit von Obdachlosigkeit, die zu
einer verstärkten marginalisierung dieser
von massiver armut betroffenen Gruppe

Für den 14. Jüdischen weltkongress (wJC),
der von 5. bis 7. mai 2013 stattfand,
wurde dieses mal Budapest als tagungsort
gewählt, um ein Zeichen gegen den wach-
senden antisemitismus und rassismus in
Ungarn zu setzen. Grund dafür waren u.a.
eine regierungsmehrheit, in der antizioni-
stische und antisemitische Bestrebungen
salonfähig sind, ein regierungschef, der
wöchentlich europafeindliche und nationa-
listische reden hält und nicht zu vergessen
eine rechtsextreme Partei, die mit 17 Pro-
zent in der regierung vertreten ist.

Diese tatsachen sind weder neu noch
beruhigend und werden durch die neusten
verfassungsänderungen in Ungarn auch
nicht besser. Ganz im Gegenteil, die eU,
die USa und menschenrechtsgruppen wer-
fen der regierung von Orban missachtung
gegenüber dem Schutz der menschenrech-
te und dem Prinzip der rechtsstaatlichkeit
vor, sowie die Schwächung der Demokra-
tie.
Denn die rechtskonservative regierung hat

führt.
Die eU-Kommission hat diese Änderungen
des Grundgesetzes scharf kritisiert und mit
rechtlichen Schritten gedroht, worauf
Ungarn einige verfassungsänderungen
wieder aufhob. Jedoch blieben die wirklich
schweren missstände weiterhin bestehen.
worauf u.a. die eU-Justizkommissarin
reding eine härtere Gangart gegenüber
Ungarn fordert, wobei art. 7 eUv das letz-
te mittel sein sollte. wir sprechen hier vom
verlust der Stimmrechte eines eU-mitglied-
staats – eine Suspendierung von mitglied-
schaftsrechten. Dieses kann gegen einen
Unionsstaat beschlossen werden, der ent-
gegen seinen Grundrechtspflichten gemäß
art. 2 eUv schwerwiegend und anhaltend
das rechtsstaats- oder das Demokratieprin-
zip verletzt oder die zum Schutz der
Grund- und menschenrechte erforderlichen
verfahren nicht gewährleistet.
Dieses würde ein vertragsverletztungsver-
fahren nach art. 7 des eU-vertrages nach
sich ziehen, in dessen rahmen Ungarn
seine Stimmrechte als eU-mitgliedstaat ent-
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Das ungarische Parlament – jener Ort, wo in wenigen Jahren ein Vielzahl von Gesetzen verabschiedet wurden. Unter anderem mehrere
Verfassungsänderungen, die auf Intervention der EU-Kommission allerdings aufgrund ihrer Grundrechtswidrigkeit wieder aufgehoben
werden mussten. 



thema

KRANICH 03/2013 – friedensbüro salzburg 13

zogen werden könnten.
auch Osteuropa- und Balkanexpertin Gall
von human rights watch fordert vom
europarat und der europäischen Kommis-
sion taten, die Ungarn zu einer verfas-
sungsänderung bewegen sollen, die mehr
als nur „eine kleine kosmetische Korrek-
tur“ darstellt. 

Die maßnahmen der ungarischen regie-
rung stießen auf heftige internationale Kri-
tik. Das europäische Parlament verabschie-
dete im Juli einen Bericht, der schwerwie-
gende Bedenken über Ungarns menschen-
rechtsbilanz ausspricht und ein agieren
und reagieren fordert, dass diese aus-
räumt. auch die venedigkommission, ein
auf verfassungsreformen spezialisiertes
expertengremium des europarats, äußerte
ähnliche Bedenken in ihrem expertengut-
achten über die im märz vorgenommenen
verfassungsänderungen. 
Im kommenden Jahr wird in Ungarn ein
neues Parlament gewählt. hoffen wir das
Bestmögliche ...

Gisela Tonis, Jahrgang 1985, ist Diplo-
mandin der Rechtswissenschaften an der
Johannes Kepler Universität Linz und Prak-
tikantin im Friedensbüro.
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IN EINER INTAKTEN UMWELT

DAS IST UNSERE VISION
FREIER MENSCHENGESELLSCHAFTEINE SOLIDARISCHE

GRUNDSATZPROGRAMM DER GRÜNEN, PRÄAMBEL

FILMTIPP

24 Stunden im Leben einer ungari-
schen roma-Familie. mari lebt mit
ihren Kindern und dem pflegebedürf-
tigen Großvater abgeschieden in
einem haus im wald. Die aktuelle
rassistische Gewalt gegen roma for-
derte in dieser Gegend bereits einige
mordopfer. Sind sie die nächsten?
Der Film basiert auf einer wahren
Begebenheit.
„Just the wind“ wurde 2012 mit
dem Silbernen Bären ausgezeichnet.

„Die Kamera filmt die Menschen in
diesem Film nicht. Sie ist mitten unter
ihnen, zwischen ihnen, schaut ihnen
über die Schulter. Sie ist mitten in der
Angst. Der Zuschauer erlebt plastisch,
was geschieht. Fliegaufs filmischer
Ansatz schafft die Möglichkeit, ganz
in der Geschichte zu sein. Wenig
fragt der Film nach Ursachen und
gesellschaftlichen Entwicklungen –
und birgt damit Potenzial für kontro-
verse Diskussionen.“ Jürgen Kiontke, Film-
kritiker des „Amnesty Journals“

Just the Wind (Originaltitel Czak
a szél) H/D/F 2012.

Regie: Bence Fliegauf.
Mit: Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai,
Lajos Sárkány, György Toldi.


	



